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Der Kunde kann die Leistung Zahlungskartenschutz der konto-
führenden Sparkasse in Anspruch nehmen

• nach Eingang des vom Kunden unterschriebenen Registrie- 
 rungsbogens bei der S-MM,
• nach Registrierung der Daten durch den Kunden im ge- 
 schlossenen Bereich des Online-Portals und/oder
• nach der vom Kunden veranlassten Datenübermittlung der  
 Kartendaten (Debitkarte oder Kreditkarte) durch die   
 kontoführende Sparkasse.

§ 1 Registrierung, Verifikation und Aktualisierung 
der Kundendaten
Nach Registrierung werden die vom Kunden mitgeteilten Daten 
seiner Kreditkarten und Zahlungskarten deutscher Emitten-
ten gespeichert, soweit diese vom Kunden zur Registrierung 
freigegeben wurden bzw. soweit diese der S-MM bereits vor-
liegen. Der Kunde verpflichtet sich, jede Änderung seiner An-
schrift sowie jede Veränderung seiner vorgenannten Daten 
unverzüglich der S-MM mitzuteilen.

§ 2 Bevollmächtigung der S-MM 
Der Kunde bevollmächtigt und beauftragt die S-MM im Falle eines 
der S-MM mitgeteilten Abhandenkommens seiner registrierten 
Zahlungskarten, sei es infolge einer Straftat oder durch sonstigen 
Verlust, in seinem Namen die jeweiligen Aussteller über erforderli-
che Sperraufträge zu informieren und die Anträge auf Ausstellung 
von Ersatzkarten weiterzuleiten.

§ 3 Verhalten im Schadensfall 
Erlangt der Kunde Kenntnis vom Abhandenkommen seiner 
registrierten Zahlungskarte, informiert er die S-MM hierüber 

unverzüglich. Sofern Zahlungskarten aufgrund einer wider-
rechtlichen Tat abhandengekommen sind, hat der Kunde in 
eigener Verantwortung zusätzlich eine Verlustanzeige bei der 
Polizei zu erstatten. Die S-MM wird nach Erhalt einer Verlust-
meldung des Kunden sämtliche durch den Verlust betroffe-
nen Aussteller über erforderliche Sperraufträge des Kunden 
informieren und die Anträge auf Ausstellung von Ersatzkarten 
– sofern möglich – weiterleiten. Der Kunde genügt der für Zah-
lungskarten geltenden Haftungsbefreiung des jeweiligen Kar-
tenausstellers, indem er der S-MM jeden Schaden unverzüglich 
anzeigt. Die im Verhältnis zwischen dem Kunden und dem je-
weiligen Zahlungskartenkartenaussteller jeweils bestehenden 
Haftungsregelungen bleiben im Übrigen unberührt.

§ 4 Haftung der S-MM
Die S-MM haftet nicht, wenn und soweit die Bearbeitung einer 
Verlustmeldung nicht ordnungsgemäß ausgeführt werden 
kann, weil der Kunde die zur ordnungsgemäßen Erbringung 
der Dienstleistung erforderlichen Daten nicht unverzüglich 
bzw. unvollständig oder unzutreffend übermittelt hat oder es 
versäumt hat, der S-MM Änderungen der bei ihr registrierten 
Daten rechtzeitig mitzuteilen. 

Die S-MM haftet nicht für Verfügungen Dritter, die aufgrund 
nicht rechtzeitiger und ordnungsgemäßer Meldung eines 
Zahlungskartenverlustes oder durch den nicht ordnungsge-
mäßen Umgang mit Karten und PIN-Nummern seitens des Kun-
den entstehen. Die S-MM haftet im Rahmen des Zahlungskar-
tenschutzes nicht für fehlerhafte Daten, resultierend aus der 
Datenübermittlung zwischen der kontoführenden Sparkasse 
und der S-MM, oder für Fehler bei Weiterleitung der Kunden-
aufträge durch die Kartenaussteller.
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Die S-MM haftet nicht für unrechtmäßigen Zugang Dritter zu 
registrierten Daten durch nicht ordnungsgemäßen Umgang 
mit Benutzernamen und Kennwort seitens des Kunden. Die 
S-MM haftet nur bei Vorsatz und grober Fahrlässigkeit.

§ 5 Datenspeicherung und Datenschutz 
Die S-MM verarbeitet unter Einhaltung der geltenden Rechts-
vorschriften die Daten, die ihr zur Registrierung von Zahlungs-
karten übermittelt wurden. Die S-MM behandelt alle vom Kun-
den erhaltenen Angaben streng vertraulich und verwendet 
diese Angaben nur, wenn und soweit dies zur Erfüllung der 
von der S-MM angebotenen Serviceleistungen erforderlich ist 
und der Zweckbestimmung der Erhebung, Verarbeitung oder 
Nutzung der personenbezogenen Daten des Kunden ent-
spricht. Der Kunde hat jederzeit die Möglichkeit, die im Zu-
sammenhang mit dem Zahlungskartenschutz und anderen 
gespeicherten Daten im geschlossenen Bereich des Online-
Portals zu bearbeiten und zu löschen oder durch die S-MM be-
arbeiten und löschen zu lassen. Daten, die aufgrund  
satzungsmäßiger oder vertraglicher Aufbewahrungsrechte 
nicht gelöscht werden können, werden jedoch zur Verarbei-
tung eingeschränkt.

§ 6 Einschaltung Dritter, Datenweitergabe
Die S-MM ist berechtigt, sich im Rahmen der Leistung Zah-
lungskartenschutz zur Bewirkung und Einforderung der zu er-
bringenden Leistungen Dritter zu bedienen und diesen die in-
soweit notwendigen Daten aus dem Vertragsverhältnis zur 
Verfügung zu stellen. Die S-MM wird den jeweiligen Ausstel-
lern nur jene Daten im Namen des Kunden übermitteln, die je-
weils für die Bearbeitung von Verlustanzeigen sowie für Anträ-
ge auf Ausstellung von Ersatzkarten erforderlich sind. 


